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B E K A N N T M A C H U N G

Aufruf von Reihengräbern auf dem Friedhof Hoengen

Die Ruhefrist der Reihengräber, 

Beerdigungszeitraum  1979-1980, 

(von Sibilla PÜTZ, verstorben 2.6.1979, bis Katharina SCHÖNEN, verstorben

6.6.1980) 

 ist  abgelaufen.

Die Nutzungsberechtigten bzw. Angehörigen werden gebeten, bis spätestens

30. September 2010

die Grabmäler und sonstige Grabanlagen von diesem Gräberfeld zu entfernen.

Die bis zu diesem Zeitpunkt nicht entfernten Grabmäler und Grabanlagen gehen gemäß
§ 22 Abs. 3 der Friedhofssatzung der Stadt Alsdorf vom 19.12.2003 in das Eigentum
der Stadt Alsdorf über. Eine Entschädigung findet nicht statt.

Nähere Auskünfte erteilt das Fachgebiet 6.1. Bürgerdienste, Rathaus, Hubertusstr. 17,
Zimmer 34, während der üblichen Öffnungszeiten.

Alsdorf, den 3.3.2010
Der Bürgermeister
Im Auftrag:

                 Keller
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          B E K A N N T M A C H U N G

Aufruf von Kindergräbern auf dem Friedhof Warden

Die Ruhefrist der Kindergräber

Manuela Lodyga-Becker, verstorben 1977

Marcel Clermont, verstorben 1988,

Patrick Hubert Philippengracht, verstorben 1989, und

Ansgar Jönsson, verstorben 1991,

läuft am 30.9.2010 ab.

Die Nutzungsberechtigten bzw. Angehörigen werden gebeten, bis spätestens

30.9.2010

die Grabmäler und sonstige Grabanlagen von diesem Gräberfeld zu entfernen.

Die bis zu diesem Zeitpunkt nicht entfernten Grabmäler und Grabanlagen gehen gemäß §

22 Abs. 3 der Friedhofssatzung der Stadt Alsdorf vom 19.12.2003 in das Eigentum der

Stadt Alsdorf über. Eine Entschädigung findet nicht statt.

Nähere Auskünfte erteilt das Fachgebiet 6.1. Bürgerdienste, Rathaus, Hubertusstr. 17,

Zimmer 34, während der üblichen Öffnungszeiten.

Alsdorf, den 24.2.2010

Der Bürgermeister

In Auftrag:

Keller
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Öffentliche Bekanntmachung

Betr.: Bebauungsplan Nr. 301 Erweiterung Gewerbegebiet Schaufenberg
hier: 2. Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB

In seiner Sitzung am 25.02.2010 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt
Alsdorf die 2. öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des

Bebauungsplanes Nr. 301 -  Erweiterung Gewerbegebiet Schaufenberg

beschlossen.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 301 - Erweiterung Gewerbegebiet
Schaufenberg und umfasst die Fläche östlich des Gewerbegebietes Schaufenberg
(Max-Planck-Straße) und östlich des Gewerbegebietes Hagfeld (Josef-von-Fraunhofer-
Straße) zwischen Hoengener Straße und dem Haldenfuß Halde Maria Hauptschacht.
Die  Größe des Plangebietes beträgt ca. 19 ha.
 
Ziel des Bebauungsplanes Nr. 301 ist es, Erweiterungsflächen für vorhandene
Betriebe sowie weitere Flächen für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zu
schaffen. 

Der Bebauungsplan Nr. 301 - Erweiterung Gewerbegebiet Schaufenberg die
Begründung einschließlich Umweltbericht liegen gemäß § 3 Abs.2 BauGB für die
Dauer von einem Monat und zwar vom

22.03.2010 bis zum 23.04.2010 

im Fachgebiet 2.1 - Bauleitplanung, Rathaus, Hubertusstraße 17, 6.Etage während der
Dienststunden

montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Offengelegte Bauleitpläne sind auch außerhalb dieser Zeiten im Flurbereich des
Fachgebietes 2.1 - Bauleitplanung, 6. Etage, einzusehen. Innerhalb dieser
Auslegungsfrist können schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen vorgebracht
werden. Verspätet eingehende Anregungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Hiermit wird die Offenlegungsfrist öffentlich bekanntgemacht.

Alsdorf, 11.03.2010

Sonders
Bürgermeister
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